
 

Bedienungsanleitung Nößlachjochhütten ab 1.6.2009 

 
Autos 

1. Ein Auto kann den Forstweg mit Fahrgenehmigung benützen. 
2. Weitere Autos bitte unbedingt auf dem Parkplatz  

100m VOR dem Forstweg-Gatter abstellen!  
3. Im Winter ist der Forstweg eine Rodelstrecke,  

dann herrscht dort Fahrverbot von 12:00 – 19:00 Uhr 
 
Pflichten am Anfang 

1. Stromhauptschalter am Sicherungskasten EIN  
2. Zählerstand ANFANG vom Sicherungskasten ins schwarze Hüttenbuch schreiben 
3. Der Gruppenleiter muss folgende Dinge der Gruppe mitteilen: 

• Hüttendächer, Heustadel und Jägerzäune dürfen rundum nicht betreten werden!  
• Feuer, Rauch- und Kerzenverbot in den Schlafhütten! 
• Hüttenwände nicht mit „lustigen“ Sprüchen beschmieren! 

 
Pflichten zum Schluss 

1. Auf jedes Bett zwei gefaltete Decken einen Polster legen. 
2. Den Küchenboden immer wischen! 
3. Alle benützten Räume staubsaugen, wenn notwendig wischen. 
4. Bäder, WC und Herd & Kühlschränke gründlich säubern. 
5. Keine verderblichen Lebensmittel hinterlassen. 
6. Alle Fensterbalken schließen. 
7. Türen zu Sanitäranlagen schließen (Frostschutzheizung!) 
8. Stromhauptschalter AUS!      Keine Sicherungen ausschalten! 
9. Hütten  abschließen. 
10. Benützte Wäsche, also Geschirrtücher und Bettwäsche mitnehmen und nach 

Innsbruck zur Wäscherei LIBELLE, Jahnstraße 19 bringen (Mo-Fr.) 

 
Müll 

11. Restmüllsäcke (weiß) und  Plastikmüllsäcke (gelb) unten beim Gatter hinter die 
Garage in den Verschlag stellen. 

12. Altglas und Dosen bitte selbst mit nach Hause nehmen!  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Einen guten Aufenthalt! 
 
wünschen Euch die Vorstände des  ´Vereins der Freunde der Nößlachjochhütten´ 

Gregor Örley, Peter Ziermann, Robert Örley 

Wichtig für Dich und die Nächsten 

Formalitäten ! 
1. Schwarzes Hüttenbuch:  Datum, Name, 

Gruppenleiter, Gruppe, Vorkommnisse und 
Stromzählerstand Ende bzw. 
Stromverbrauch  eintragen. 

2. Abrechnungsblatt ausfüllen und 
mitnehmen. 

3. Meldebuch: Weißes Blatt ausfüllen, 
gelben und rosa Durchschlag mitnehmen. 

Möglichkeiten zum Stromsparen 
 
- Boiler in nicht benützter Schlafhütte schon 

gleich zu Beginn ausschalten. 
Heizung 
- Mit Drehschalter (Sicherungskasten) die 

Heizung der Schlafhütten zentral steuern. 
- Heizung im großen Raum nachts 

abschalten. 



 

 für alle Gruppen € 

Erwachsene  pro Nacht 10,00 
Kinder/Jugendliche*  pro Nacht 7,00

 Vereinsmitglieder 

Erwachsene  pro Nacht 7,00 
Kinder/Jugendliche*   pro Nacht 4,00 

 Strom 

pro kw/h  
(pro Nacht sind mit ca. 150-300 kw/h zu rechnen) 0,20
 

* In diese Kategorie fallen Kinder und 
Jugendliche (6 bis 19 Jahre), Gruppenleiter 
sowie Studenten/Zivildiener/Präsenzdiener 
(bis 26 J)     
Kinder unter 6 Jahre zahlen keinen 
Nächtigungsbeitrag.  

Erhaltungsbeiträge/Preise  
seit 1.06. 2007 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Auto 
§ Pro Gruppe darf nur 1 Auto bis zum Jugendheim hinauffahren, auch wenn Ihr öfter auf- 

und ab fahren müsst. Für dieses Auto bekommt Ihr eine Fahrgenehmigung, die ihr hinter 
die Windschutzscheibe legt. Falls ihr in Eurer Gruppe mehrere Kleinkinder oder eine 
gehbehinderte Person mit dabei habt, bekommt ihr ausnahmsweise auch eine zweite 
Fahrgenehmigung. Wer darüber hinaus mit dem Auto zum Jugendheim fährt, riskiert eine 
Anzeige von der pflichtbewussten Wipptaler Bergwacht. 

§ Im Winter, also bei Schneelage auf dem Forstweg,  kostet das Befahren der Rodelbahn mit 
einem Auto € 22,-- extra pro Gruppenaufenthalt. (Schneeräumung durch Hüttenwirt) 

§ Bitte verwendet nicht den Parkplatz direkt beim Gatter(Gäste des Gasthauses). Etwa 80m 
vorher ist der Richtige! 

 
 
Schäden 
Für Schäden an den Hütten oder am Mobiliar o.ä. haftet der Verursacher. Wir wenden uns jeweils an 
den Gruppenverantwortlichen. Geschirr fällt nicht darunter, Fensterscheiben beispielsweise schon. 
Bitte alles immer gleich melden. Kaputte Scheiben bitte gleich ins Tal mitnehmen! 
 
 
 
 
Wäsche 
Schmutzige Wäsche bitte ins Tal mit 
hinunternehmen und, wenn nicht anders 
vereinbart bei der Wäscherei LIBELLE, 
Jahnstraße 19 (Mo-Fr.) in Innsbruck unter 
„Nößlach“ abgeben. 
 
 
 
 

 
Kontakt 
Für Vergabe der Hütten: Ev.Pfarramt, Gutshofweg 8  in 6020 Innsbruck  ( 0512-344411  
Bei unlösbaren Problemen vor Ort:  Gregor Örley  ( 0650-2640900 


